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Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der 27 regionalen Rechts-
anwaltskammern und der Rechtsanwaltskammer beim BGH. Sie vertritt die Interessen 
der Gesamtheit der deutschen Anwaltschaft. Diese umfasst ca. 147.000 Rechtsanwälte 
und Rechtsanwältinnen. Sie bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 
begrüßt grundsätzlich die Initiative, im Wege eines bilateralen Abkommens mit Frank-
reich die Bemühungen um eine Vereinheitlichung des ehelichen Güterrechts innerhalb 
der EU voranzubringen.  

Es erscheint durchaus zielführend, zunächst einmal bilateral einen Wahlgüterstand zu 
erarbeiten, der in seinen wesentlichen Elementen auf schon vorhandene güterrechtli-
che Regelungen in den Vertragsstaaten zurückgreift, anderen EU-Staaten den Beitritt 
offen lässt und so die Chance bietet, zur Keimzelle eines einheitlichen EU-Güterrechts 
zu werden.  

Es ist der Bundesrechtsanwaltskammer allerdings nicht möglich, innerhalb der gesetz-
ten Frist eine qualifizierte Untersuchung und Stellungnahme dazu zu leisten, ob die 
gefundene Mischung der beiden Rechte die bestmögliche darstellt und auf Akzeptanz 
in beiden Vertragsstaaten rechnen kann. Diese Frage wird von den einzelnen Kam-
mern, soweit in der Kürze der Zeit feststellbar, nicht einheitlich beantwortet. 
Festzustellen ist immerhin, dass auch in der deutschen wissenschaftlichen Diskussion 
insbesondere in Bezug auf die Behandlungen von Wertsteigerungen im Zugewinnaus-
gleich auf die in Frankreich hierzu gefundenen Regelungen verwiesen wird (vgl. ins-
bes. Battes, Echte Wertsteigerung im Zugewinnausgleich, FamRZ 2007, 313 ff.).  

Die Akzeptanz des allen deutschen, französischen und gemischt deutsch-
französischen Ehen offen stehenden Wahlgüterstandes und die Chancen für eine wei-
tere Verbreitung innerhalb der EU werden davon abhängen, ob und inwieweit – z.B. 
über einen in dem Abkommen nicht geregelten Informations- und Erfahrungsaustausch 
– die Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten zu einer einheitlichen Auslegung 
kommen und divergierende Interpretationen vermieden werden können.  

Auf jeden Fall sollten sprachliche Abweichungen vermieden werden, die Anlass zu 
unterschiedlichen Interpretationen geben können.  

So heißt es in Artikel 6 Abs. 1 in der deutschen Fassung, jeder Ehegatte könne Verträ-
ge "für den Bedarf der Kinder" alleine schließen, während es in der französischen Fas-
sung heißt, dies gelte für  

 "contrats qui ont pour object …  l'education des enfants". 
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Der Begriff "Bedarf der Kinder" ist wesentlich weitergehend als der Begriff der "l'educa-
tion des enfants", also Ausbildung der Kinder.  

In steuerrechtlicher Hinsicht ist ergänzend auf die Notwendigkeit einer steuerrechtli-
chen Gleichbehandlung des vorgesehenen Wahlgüterstandes mit dem deutschen Gü-
terstand der Zugewinngemeinschaft hinzuweisen. § 5 ErbStG bezieht sich bisher nur 
auf den Zugewinnausgleich nach dem geltenden Güterrecht des BGB. Die Leistung 
des Ausgleichsanspruchs nach § 1371 BGB führt nicht zu Erbschafts- oder Schen-
kungssteuer. Es müsste also sichergestellt werden, dass der Ausgleichsanspruch nach 
Artikel 8 des vorgesehenen Vertrages in dieser Hinsicht wie der Ausgleichsanspruch 
nach § 1371 BGB behandelt wird. Ohne eine solche Gleichbehandlung ist mit einer 
Akzeptanz des Wahlgüterstandes in der Bundesrepublik Deutschland kaum zu rech-
nen.  

*   *   *   *   * 


